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Klinikum Lehrte - Neubau Geriatrisches Zentrum, Grundstück: Lehrte, Manskestraße 22,
Erdfallgefährdung,  Angabe  Gefährdungskategorie  für  Baumaßnahmen  in
erdfallgefährdeten Gebieten

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange geben wir zum o.g. Vorhaben folgende
Hinweise:

Nachbergbau
Laut  den  vorliegenden  Unterlagen  wurde  unterhalb  des  betroffenen  Bereichs  kein  Bergbau
betrieben. Das Gebiet liegt nach den hier vorliegenden Unterlagen im ehemaligen Königreich
Hannover.  Von  1904-1982  waren  selbständige  Salzabbaugerechtigkeiten  im  Grundbuch
eintragbar. Die notwendigen Angaben sind bei den Grundbuchämtern aus dem sogenannten
Salzgrundbuch  zu  erfragen.  Bitte  teilen  Sie  uns  per  Mail  an
markscheiderei@lbeg.niedersachsen.de mit Angabe des Grundbucheintrages mit, wenn in dem
betreffenden  Gebiet  Salzabbaugerechtigkeiten  existieren.  Das  Gebiet  befindet  sich  den
Unterlagen zufolge innerhalb  eines  sog.  Erdölaltvertrags.  Dies  sind  privatrechtliche Verträge
zwischen  Grundeigentümern  und  Unternehmen  zur  Aufsuchung  und  Abbau  von  Erdöl.  Im
vorliegenden  Fall  handelt  es  sich  den  Unterlagen  zufolge  um  den  Erdölaltvertrag  E  0328
Hildesheim der Neptune Energy Deutschland GmbH, Waldstraße 39, 49808 Lingen (Ems). Für
weiterführende Informationen wird gebeten sich an das jeweilige Unternehmen zu wenden. Das
Gebiet  befindet  sich  den  Unterlagen  zufolge  innerhalb  eines  sog.  Kalivertrags.  Dies  sind
privatrechtliche Verträge zwischen Grundeigentümern und Unternehmen zur Aufsuchung und
Abbau von Kalisalzen.  Im vorliegenden Fall  handelt  es sich den Unterlagen zufolge um den
Kalivertrag „Gerechtsame Otooshall“ Wintershall Dea GmbH, Friedrich-Ebert-Straße 160, 34119
Kassel. Für weiterführende Informationen wird gebeten sich an das jeweilige Unternehmen zu
wenden.
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Bauwirtschaft
Im Untergrund des Standorts liegen löslichen Gesteine in so großer Tiefe, dass bisher im Gebiet
keine Erdfälle bekannt geworden sind. Eine Gefährdung durch Erdfälle ist daher nicht gegeben.
Formal  ist  dem  Standort  die  Erdfallgefährdungskategorie  1  zuzuordnen  (gem.  Erlass  des
Niedersächsischen  Sozialministers  "Baumaßnahmen  in  erdfallgefährdeten  Gebieten"  vom
23.2.1987,  Az.  305.4  –  24  110/2  -).  Im  Rahmen  von  Baumaßnahmen  am  Standort  sind
bezüglich  der  Erdfallgefährdung  keine  besonderen  konstruktiven  Sicherungsmaßnahmen
notwendig.

Sofern im Zuge des o.g. Vorhabens Baumaßnahmen erfolgen, verweisen wir für Hinweise und
Informationen  zu  den  Baugrundverhältnissen  am  Standort  auf  den  NIBIS-Kartenserver.  Die
Hinweise  zum  Baugrund  bzw.  den  Baugrundverhältnissen  ersetzen  keine  geotechnische
Erkundung  und  Untersuchung  des  Baugrundes  bzw.  einen  geotechnischen  Bericht.
Geotechnische  Baugrunderkundungen/-untersuchungen  sowie  die  Erstellung  des
geotechnischen Berichts sollten gemäß der DIN EN 1997-1 und -2 in Verbindung mit der DIN
4020 in den jeweils gültigen Fassungen erfolgen.

In Bezug auf die durch das LBEG vertretenen Belange haben wir keine weiteren Hinweise oder
Anregungen.

Die  Stellungnahme  wurde  auf  Basis  des  aktuellen  Kenntnisstandes  erstellt.  Die  verfügbare
Datengrundlage ist weder als parzellenscharf zu interpretieren noch erhebt sie Anspruch auf
Vollständigkeit. Die Stellungnahme ersetzt nicht etwaige nach weiteren Rechtsvorschriften und
Normen  erforderliche  Genehmigungen,  Erlaubnisse,  Bewilligungen  oder  objektbezogene
Untersuchungen.

Gebührenfestsetzung

Die Verwaltungskostenrechnung geht Ihnen mit gesonderter Post zu.

Mit freundlichen Grüßen
i.A.

Uwe Sommer
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